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Arbeitsrecht in den Uniennehmensknise

+Editorial ....
Geht es nicht (ein bisschen) besser?
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Wirksamkeitsvoraussetzungen und Volumen von Sozialplänen, sowie Sozialplan-Abschlüsse kurz vor oder
nach Insolvenz.
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Richtlinienkonformität des g 3 Abs 2 AVRAG?
Das Spannungsverhältnis zwischen Arbeits- und Insolvenzrechtzeigt sich besonders anschaulich beim Be-
triebsübergang im Insolvenzfall. Die unionsrechtliche Insolvenzausnahme beim Betriebsübergang beruht
auf der EuGH-EntscheidungAbels aus 1985, in der Betriebsübergänge während Konkursverfahren generell
ausgenommen wurden. Seitdem schränkt die |udikatur den Anwendungsbereich dieser Ausnahme jedoch
wieder ein. Der Beitrag beschäftigt sich mit der Rechtsprechung des EuGH zur unionsrechtlichen Insolven-
zausnahme im Zeitverlauf und stellt einmal mehr die Frage, ob die österreichische Umsetzung in g 3 Abs 2
AVRAG richtlinienkonform ausgestaltet ist.
Von Helena Palle

* Zur I ntranspare nz der Ausg leichszu lagen richtsätze
Die Ausgleichzulagenrichtsätze gelten als konventionelle Existenzminima in österreich. Der Beitrag geht
den Fragen nach, anhand welcher Parameter der Gesetzgeber die gesetzlich vorgegebenen Werte flir min-
destbedarfsdeckend hält und welche verfassungsrechtlichen Vorgaben bei Schaffung einer solchen Existenz-
sicherung bestehen.
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Frn euerbere- [n erg ie- Genrei nschaften
-* Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften - die Zukunft der kommunarenEnergieversorgung? 

10gErneuerbare-Energie-Gemeinschaften ermöglichen es ihren Mitglied.ern, unter verwendung lokaler undregionaler verteilernetze ihre Erzeugungs- ind verbrauchsanü;;il;; Grundstücksgrenzen hinweg zuverbinden' Dadurch lässt sich nicht nur Jin Beitrag zur Energiewende leisten, sondern bieten sich den Teil-nehmern einer Erneuerbaren-Energie-Gemeinscluft ua .u".h .;;il. Einsparungspotentiale bei denEnergiekosten. Insb aufGemeindeebene eröffnen sich dadurch neue chancen.
von Arnold Autengruber und Daniel Tamerl unter Mitarbeit von Marcel MüIler und Katharina Schwager

+ Die Ökostrom-Förderung nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzespaket . . . 11gAnwendungsbereich und Regelungsinhalt der Neuregelung sowie praktische Tipps für die Antrag-stellung bzw Teilnahme an der Ausschreibung
Nach langen verhandlungen wurde das EAG-Paket im Sommer beschlossen. Mit dem neugeschaffenenEAG und den Anderungen in den bestehenden Materiengesetzen erhiert insb die ökostrom-r<iäerung einevollkommene Neuregelung. Dieser Beitrag widmet sichäen n.r,t-*u.rg.n betreffend die neuen Förder-instrumente Marktprämie und InvestitionJzuschuss; zudem finden sich aich praxistipps rund um das neueAntrags- und Ausschreibungsverfahren.
Von Tatjana Katalan und Marie Sophie Reitinger

Steuer-Rader
126

mit
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mit
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ArSteuerrecht
'* Steuerbarkeit von zuschüssen zur Fördenrng von öffenflichen lnteressen . . . 12gEntscheidungsbesprechung zu BFH 23.g.2OZO,XI R 3b/ig
Liegt ein verhalten im öffentlichen Interesse oder gibt es darüber hinaus einen konkreten verbrauchsfähigenNutzen für den Zuschussgeber?-In der Theorie gibt ., klare Kriterier,, *.t.h. eine Abgrenzung zwischendem vorliegen eines echten, nicht steuerbaren Zuschusses und einer umsatzsteuerbaren Leistung ermögli-chen sollen. Die unverzichtbare fanbezogene untersuchung bleibtjedoci nicht erspart.
Von Christoph Nestler, Sabine Mandahus und Alois prochaska

+ Einkauf im Binnenmarkt ß2Mit 1' 7' 202r wurden die Regelungen zum innergemeinschaftlichen versandhandel umfassend geändert.Die Neuregelungen betreffen va Nichtunternehmer, aber auch ,,schwellenerwerber.. und somit insb Körper-schaften öffentlichen Rechts. Aus diesem Anlass stellt a.. r.itr"g ai;äuele Rechtslage im Bereich desgrenzüberschreitenden Einkaufs im Binnenmarkt einer Körperschaft öffentlichen Rechts dar.Von Lukas Buchberger

Cffentliches Recht
+ Möglichkeiten der Baulandmobilisierung durch Gemeinden _
eine (Normen-)Bestandsaufnahme . . . , 135Zur Baulandmobilisierung haben die.Länder ergänzen-de Planungsinstrumente geschaffen. Damit soll zumeinen der Baulandhortung' zum anderen der Zersiedeh"g *ü;;;;;;il werden. Novelen in jüngerervergangenheit geben Anlass, sich einen Überblick über die j"eweil3 u"..i.rr."a." Instrumente zu verschaffen.von Max Hofmann '!'!e &u vsril
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-* Rechiliche Abgrenzungsfragen zu Messeveranstaltungen 

140
Die Abgrenzung zwischen veranstaltungsrechtrichen;;,;;;ln* 

,**, und Geregenheitsmärk_
ten stellt sich sowohl tut 

9":. 
t"t*"ri"r!.r.;;ä* u"ilrri ir.'."."i'iur'0,.-u.runstaltungsüranche 

oft ars
schwierig dar' /e nach t"tttttlti"' Qu';il;;;il., geprantä v"..;.rr""g hat der Messeveranstarter enr_ä*ffi ll"ffi ä*Tf,',::':q;n5#li*i:1.:i1fu,..t,,,,:1"nacrrderc.*..i-,äunszu
dar, so ist startdessen eine Bew'rigu"sr;.1ä"r1.*"u,*.r",,ffi;;;*r;ä;i 
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ai... augrenzungsprobrematik
Von Stephanie Franz

f'riachbarnecht
+ Update Nachbarrecht _ Entscheidungen 2019/2020Das zivile Nachbarrecht ist eine Materie, die samtliche Rechtsbereich. *r, i"r..*" urrr. ; ;or;;.;", 

t ouniemals au{' aktuell zu sein' da vieles ;^il;, vor.Gericht ,,turra.tlärg^ewährte Entscheidungen werden

L:':."'ry'",:ffiI 
"d;il';;';: ffi1',1."." 

'-ur#. gr.i.r,J*"a.n behandert und welternihren- .

von Erika wagner, Daniela Ecker, Lydia Burgstaller und Lukas Kaltenböck

vnv 20-.! 5
+ VRV-konforme Darstellung von langfristigen immaterielren VermögenswertenimArsemeinen und uon sätt"*;;;; suroiJä,.ä; ff';j . . . -. : . . . . 1s8
Der Beitrag vermittelt einen Überb'"n-u,", it" 

fn1atz- ""0 
,i"r"nrngsbestimmungen 

von imma_
teriellen Vermögenswerten im arrg"ritn"n, Jm im Rnscn,;;" ,';ä"uf den Ausweis von Ausgaben

i:{#ffi"#:t::41ffi:ffi ?Ti#äni1l1llf,1Tl'ober,esungen,,io")mr"o",Die VRV-spezifischen Bestimmungen-;;;';;" 
derartiger Vermösen

i1::i=läJ'''l*t,l'*#ifi äffi äfu ,ä:tr:3*tr+ää;:äffi ffi #,;itffi;,::lH:
diese Fragen bietet dieser Beitrag. rst bzw wie updatekosten zu erfassen sind. Antworten aufVon Alexander Herbst und Vero"nika Meszarits
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Beiträge
t Befangenheit von Sachverständigen
Der Beitrag veranschaulicht anhand der Rechtsprechung, aus welchen Gründen die Unbefangenheit von
Sachverständigen in Zweifel gezogen werden kann, und ruft die möglichen Konsequenzen ftir den Sachver-
ständigen in Erinnerung.
V on Alexander Wilfinger

{ Ausgewählte Rechtsprechung des EGMR 2020 .

Der Beitrag gibt einen Überblick über die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte zu den materiellen Grundrechten der EMRK und ihren ZP aus dem fahr 2020; er konzentriert sich
auf Entscheidungen des EGMR, die - nach Ansicht des Verfassers - neuartige oder aktuelle Fragestellungen
betreffen oder sonst von besonderem Interesse erscheinen.
Von Rudolf Thienel

-l Einstellungsanträge nach S 108 Abs 1 Z 1 StpO
Richterliche Pflicht zur begründeten Entscheidung über Rechtsfragen
Der Beschuldigte kann mit einem Antrag nach S 108 Abs 1 Z 1 StPo die gerichtliche Einstellung eines
Ermittlungsverfahrens durchsetzen, wenn die Tat, derer er verdächtig ist, nicht strafbar oder die Verfolgung
sonst aus rechtlichen Gründen unzulässig ist. In der richterlichen Praxis wird ein solcher Einstellungsantrag
bisweilen mit der Begründung abgewiesen, dass die Straflosigkeit oder fehlende Verfolgbarkeit nicht fest-
stünde, weil sich die Begründung des Antrags auf Rechtsfragen stützt, zu denen es noch keine höchstge-
richtliche Rechtsprechung gibt. Das wirft die Frage auf, ob das über den Einstellungsantrag entscheidende
Gericht hierdurch seine Begründungspflicht verletzt. Ist dies der Fall, stellt sich die Folgefrage, wie der
Beschuldigte eine solche Verletzung prozessual geltend machen kann.
Von Hubert Hinterhofer und Sebastian Mayr

Evidenzblatt
+ Schadenersatzrecht . . .

oGH 17. 12- 2020,6 0b 1 17/20d
1 16: Wegehalterhaftung auf Friedhöfen

{ Schuldrecht .

oGH 28. 1. 2021, 1 0b 238/20m
117: Keine Vertretung der Anleihegläubiger durch die emittierende Bank
Mit Anmerkung ton Susi Pariasek

oGH 30. 3.2021,10 0b 3t21w
118: Vertragsrücktritt und laesio enormis beim Werkvertrag

t Versicheru n gsvertragsrecht
oGH 24. 3.2021,7 0b 4U21h
I I 9: Rechtsschutz für Betriebsunterbrechung wegen COVID- I 9?

Mit Anmerkung von Christoph Kronthaler

) Zivilv erl ah re ns rec ht
oGH 29. 4_ 2021,9 ObA 47/209
120: Nichtigkeit einer Schlichtungsklausel wegen gröblicher Benachteiligung iSd S 879 Abs 3 ABGB
Mit Anmerkung von Christian Koller

+ Strafprozessrecht
OGH 22. 4.2021, 12 Os 34121y,35/21w,36121t
121: Aufschub des Strafvollzugs

*Strafrecht...
OGH 29. 4.2021,11 Os 371219
122: Unterbringung und Diversion
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EvBl-Leitsätze
+ Saehenrecht
ocH 27, 5.2021,9 0b 3U21b
129: Benützung eines Wegs zu Erholungszwecken

+ Schadenersatzrecht . . .

ocH 21. 4. 2021, 1 0b 5421k
I 30: Ersatzanspruch gegen den Erwachsenenvertreter

oGH 21. 4. 2021, 1 0b 74t21 w
1 3 1 : Schadenersatzanspruch gegen einen minderjährigen Schädiger

oGH 26. 5.2021,20b 18t21t . . . .
I

L32:Yerkehrsunfall: Rechtsvorrang bei Kreuzung gleichartig abgewerteter Straßen

ä Versicherungsvertragsrecht
oGH 26. 5.2021,7 0b 96t212
133: Nachhaftung des bisherigen und vorläufige Deckungszusage des neuen Kfz-Haftpflichtversicherers

) Zivilprozessrecht
oGH 27. 5.2021,9 ObA 56/219
1 34: Immunität einer internationalen Organisation

ä Strafprozessrecht
OGH 23. 3. 2021, 1 4 Os 11 121 t
135: Diversionssachverhalt nicht Gegenstand von NB

OGH 26. 5.2021,15Os34121w .

136: Zustellung an Verteidiger setzt Frist ftir Anklageeinspruch in Gang

Sprache und Recht
+ Dies Bildnis ist bezaubernd schön
Von Sebastian Pribas
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Wirtschaftsrecht
Die Woche irn Blick

Entscheidungen
BGH:Digitaler Vertragsdokumentengenerator ist zulässig _
kein Verstoß gegen das RDG (g.g.ZOZt _tZgttltZO) --'-

BGH: Wettbewerbsbeschränkung zulasten der Vertiagshändler bei
Belieferungsverbot an Tuning-Unternehmen _ porslhe_runing 

tt
(6.7.2021 -KZR3'/20)
BGH: LKW-Kartell ll - Kartellbetroffenheit auch minelbarer Er_
werbsvorgänge (13A.202,t - KZR 19/20)

Verwaltung
BaFin: Prämiensparverträge - Anordnung gegenüber Kreditinsti_
tuten wegen Rechtsbehelfen vorerst nicht vollziehbar

Aufsatz
Dr. Carmen Freylef Akad. Rätin a. Z.

NeuerseheinungBuch
Omlorll,lnk
Kryptowä hnmgen u nd Token
l. Auflage 202 1, lJandbuch. LOTZ 5,, geb,, A ßg,_
lstsN: 97S*-8005-U39-g/ lnfos unten shop.ruw"delg3g8

EuGH: Freier Kapitarverkehr - Dividenden aus börsennotierten
Aktien (9.9.2021 - C-449/20)
EuGH: Verfahren zur Erstattung der Mehrwertsteuer für nicht im
Inland ansäsige Steuerpflichtig; - hier: Vorlage d.r ä.f.g.
(9.9.2021 - C-294/20)

.EüGH-Schlussanträge: Zeitpunkt des Vorsteuerabzugsrechts _
Vermietung und Untervermielung von Grundstücken, äi. ffi, g._
werbliche oder kommerzielle Zwecke genutz werden
(9.9.2021 - C-9/20)
BFH: Spendenabzug bei Zuwendung mit konkreter Zweckbindung
und unzutreffender Angabe in der Zuwendungsbestätigung
(16.3.2021-XR3711e)

2177

2178

2186

2188
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Entscheidungen

Aufsätze
Dipl.-Betriebsw.

2197

2199

Das Wissen derjuristischen person und die
lnformationsverantwortung im Konzern
Der rechtliche Begriffdes wissens steht in einem scheinbar untrenn-
baren Zusammenhang mitdem menschlichen Bewusstsein. Das im_
pliziefte in Bezug aufrechtsfähige Verbände bislang die Zurechnung
von Kenntnissen natürlicher personen als fremdes 

-Wissen. 
Eine Viel_

zahl von lnformationen ist indes nicht mehr mensifrti.nen Ur-
sprungs und oftmals auch nichtfürdie Kenntnisnahmeeiner natürli_
chen Person vorgesehen. Das macht ein umdenken ,nJi.t tti.t ur"
Anerkennung des Wissens juristischer personen nötig. Die wachsen_
de Menge der verftigbaren rnformationen erroroertäartiuer hinaus
ein Konzeptzur Begrenzung derWissensverantwortlichkeit.

Entscheidungen

BGH: Aueh öffentlich-rechtliche Sparkassen dürfen spenden,
schenken und einladen - aber nur in engen Grenzen
(1 8.5.202 1 - 1 StR I 44 / 20 - dazu BB,Kom meitar von
Dr Johannes CorsteO RA/FASüafR, und
Dr, Tilman Reichling, RA/FAStrafR)

BGH: Sammelklage-rnkasso nach rnsorvenz von Air Berrin zurässig

_ yr_eic_le Patronatserklärung in der überschuldungsprüfung
(13.7.2021 -llZR84/20 - dazu BB-Kommentar von
Dri Andreas Ruster, LL.M.. RA/maitre en droit und
Dr. Janina Ruster, LL.M., RAin/maitre en droit )

Besteuerungsmöglichkeit von Veräußerungsge_
schäften mit sog.,,Krypto-Assets,, nach S iS fStC
i.V.m.5 39 AO - Teit il
Da der BFH (Urteil vom 17.7.2014 - lV R 32/13)in seinem Leitsatz
konstatiert: ,,Fehlt es an einer tragfähigen Tatsachengrundlage für
die Folgerungen in der tatrichterlichen Entscheidung oder fehlt die
nachvollziehbare Ableitung dieser Folgerung"n .J, den festge_
stellten Tatsachen und Umständen, so liegt e-in Verstoß g.g.n äi.
Denkgesetze vor, der als Fehler der Rechtsinwendung ohne beson_
dere Rüge vom Revisionsgericht beanstandet werdä kann.,,wird
in diesem Teil der Untersuchung besonderer Augeninerk auf die Er_
arbeitung der,,tragfähigen Tatsachengrundlage-" und die sich hie_
rauS,,ergebenden Folgerungen,, für die steuerlchuldrechtliche Zu-
rechnung gelegt.

Dr. Elisabeth Märker; RAin 2206
D+C6.- Etwaige Mitteilungspflichten beim srenzüber_
schreitenden Formwechsel Äiner lmmobiffd_cmf g
im Licht des finalen BMF-schreibens u Zg.i.ZOZt I
Seit nunmehr über einem Jahr sind grenzüberschreitende Steuer_
gestaltungen nach den SS 138dff. Rö beim Bundeszentralamt für
steuern anzuzeigen. Auch nach Errass des finaren BMF-schreibens
(BMF, 29.3.2021 - tV B I - S 1317 / 1 

g / 1 OO58 :0 I 1 ) henschi ;;il;;
vor Unsicherheit in der Beraterpraxis, welche Fälle der mineifungs_
pfl icht unterliegen. Der.Formwechsel einer deutschen lmmobilien_

!1bH. in. eine 
.Kapitalgesellschaft eihes anderen fVf irgf i.dr,*o

k.B. eine luxemburgische S. ä r. l.) ohne nachfolgenden Bestand ei_
ner inländischen Betriebsstätte könnte in Verdac-ht stehen aus steu_
erlichen Gründen zu erfolgen und deswegen ggf. die Vorausset_' zungen des sog.,,Main Benefit Tests,,zu erfrillän-. lm Beitrag wird
näher betrachtet, ob ein solcher grenzübersctireitenderFormwech_
sel die weiteren Voraussetzungen der Mitteilungspn;cnt erfüiit una
infolgedessen dem Bundeszentralamt für Steuein mitzuieilen ist. _

Entseheidungen
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Verbindung von Einspruchsverfahren nicht isoliert angreifbar _
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(30.3.202't -vilB62/20
BFH: Umstellung einer vorbeugenden Unterlassungsklage in eine 2213
Feststellungsklage; Androhung eines Auskunftseisuchäns nach
5 93 Abs. I AO
(14.4.2021 -XR2s/19)

(FH) Oliver Christian Schroen, M.A., StB
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- Gedanken zu BAG, Urteil vom 20.1 .2021 -7 AZRS21ZO
Wer gerne puzzelt, der weiß: Je mehr Steine man zusammengelegt
hat, desto klarer kann man das Bild erkennen. Genauso ist es bei
der Betriebsratsvergütung. Vor ziemlich genau einem Jahr haben
wir an dieser Stelle die Frage aufgeworfen, welchen Beweis ein Be-
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Wahrscheinlichkeit, dass es eine begehrte Stelle ohne das Betriebs-
ratsamt bekommen hätte? Die Antwort auf diese Frage gibt das
BAG nun mit Entscheidung vom 20.1.2021 -7 AZR52/20.
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Thesen zur Auswahl und Nutzung von Audit euality
lndicators aus der Sicht von Prüfungsausschüssen

Die Diskussion um Audit Quality lndicators (Ael) ist nicht neu. Mit
dem jüngst verabschiedeten Finanzmarkiintegritätsstärkungsge-
setz (FISG) wird der Aufsichtsrat nun jedoch explizit gesetzlich ver-
pflichtet, sich mit der Qualität der Abschlussprüfung zu befassen
(5 1 07 Abs. 3 5. 2 AktG). Ziel des nachfolgenden Beitrags ist es des-
halb zunächst. den aktuellen Diskussionsstand zur prüfungsqualF
tät und zu AQI und deren Bedeutung für die Steuerung der prü-
fungsqualität aufzuzeigen. ln einem zweiten Schritt weiden - zur
Anregung weiterer Diskussion - auf Basis von Thesen die Funktion
von AQI vor dem Hintergrund der spezifischen Verantwortlichkeit
des Prüfungsausschusses im Vergleich zu anderen Stakeholdern
herausgearbeitet und Empfehlungen für die Auswahl und Nutzung
von.AQl durch Prüfungsausschüsse abgeleitet. Eine systematisie-
rende Auswahl konkreter Beispiele für Ael aus unterichiedlichen
Quellen runden die Ausführungen ab.
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wirksamkeit von Beauftragung des wirtschaftsprüfers zur Ermitrtungvon Abfindungsguthab€n o"r ft"rr"nJrtän und zur prüfunq desJahresabschlusses von liquidierter G*"pär, 6.' iö'' -' -'rv u!
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;;rTjl 1är räT:Tilä:?_ " 
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wirksamkeit von Beauftragung des wirtschaftsprüfers zur Ermittrung von Abfindungsguthaben derKom manditisten u nd zu r Ririruls ues larrresa isiil;;;r- ;;;',,.q"il11f, 

", 
Geser rschaftLG Landau (pfalz), urt. v. 11.6.2021 _ z o zsitü-'!rrru))Es 

v(,n rrquldlerter Gesellschaft . . . .

i!:*:f"lrT"3ätf;!';::i:f;ff'*tj 
Löschuns von bei wirtschaftsauskunrtei ,,aur vorrat, zur

vG Wiesbaden, Urr. v. 7.6.2021 _ A <zoitiowi
. lnsolvenzanfechtungsrecht

[:";::l,.iL"iJ%.1-Jiil:x äiyr]fi-runssprovisionen 
für die vermit'uns von Neukunden

Rückzahlung von (inkongruenten) Lohnzahlunr
ArbG Gießen]tj*. r.'il.o.ro 21 - 5 Ca 188/20 

gen unter Berücksichtigung von Mindestlohngesetz

. lnsolvenzsteuerrecht

Rechtsfolgen der Eröffnung des lnsolvenzverfahrens über das Vermögen einer (unter-)personengeseilschaftll?,:tTlT',9:1Tl:,lffi.nl*,;'t;;;"*;;.,;;;;;;;ffi;:i der oberpersonensese,,schaft

' Kosten- und Vergütungsrecht

Zur Bestimmunq der vergütung eines abgewählten lnsolvenzverwaltersAG Norderstedt, Eeschl. v. 18.6.2021_ 66 tN 70113
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lung von Geldbeträgen im Rahmen eines Hawala-Sys-
tems als Finanztransfergeschäft nach g 1 Abs. 1 Satz 2
Nr. 6 ZAG

Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen strafrechtliche
Verurteilung wegen Subventionsbetrugs und Insolvenz-
verschleppung

Unzulässigkeit eines Antrags auf Restschuldbefreiung,
wenn der Insoivenzverwalter das Vermögen des Schuld-
ners aus selbständiger Tätigkeit freigibt, darüber ein ge-
sondertes Insolvenzvedahren eröffnet wird und über den
im Ausgangsverfahren gesteilten Restschuldbefreiungs-
antrag nicht entschieden ist (Fortführung BGH, Beschluss
vom 18. Dezember 2014 = WM 2075, 483)t Unzulässigkeit
eines Antrags auf Kostenstundung, wenn der Schuldner
in dem Insolvenzverfahren keine Restschuldbefreiung er-
Iang:en kann (Festhaltung BGH, Beschluss vom 4. Mal
201,7 = Wl|l201,7, 7218)

Erkiärung des Verkäufers in einem Grundstückskaufver-
trag, ihm seien keine unsichtbaren Mängel bekannt, kein
Anlass für eine Abweichung von dem Grundsatz, dass
den Käufer die Darlegungs- und Beweislast für die unter-
bliebene Aufklärung über offenbarungspflichtige Um-
stände trifft

Zur Abgrenzung zwischen einem Grundstücksnieß-
brauch und einer Benutzungsdienstbarkeit; keine selb-
ständige Belastung eines Sondernutzungsrechts mit einer
Dienstbarkeit; als Ausübungsbereich einer Grunddienst-
barkeit eine im Gemeinschaftseigentum stehende Fläche
möglich, an der ein dem belasteten Sondereigentum zu-
geordnetes Sondernutzungsrecht besteht

1755

1,756

L760

L762Bundesgerichtshof 2O.3.2OZO V ZR 317/1.8



Bundesgerichtshof 1.5.5.2020 V ZR IB/1,9

Bundesgerichtshof 1.0.9.2020 V ZB I4L/18

Bundesgerichtshof 1IO2O2O V ZB SI/20

Bücherschau

Ulrich Loewenheim

Zur vollständigen Einreichung der ,,Urkunde über das zu
genelm1Oe_n{eRechtsgeschait,, tm Sinne von g 6 Abs. 1
Satz 1 GrdstVG beim Antrag auf Genehmiging eines
Wiederkaufs

Zum Umfang der Kostenhaftung des Beteiligten, der nach
$ 30 Abs. 3 GNotKG in einei notariellen Urkunde die
Kosten des Beurkundungsverfahrens, die im Zusammen-
hang mit dem Beurkundungsverfahren anfallenden Kos-
ten des Vollzugs und der Betreuungstätigkeiten oder
sämtliche genannten Kosten übernommen hät

Zur Notwendigkeit, eine für ein dingliches Recht an
einem Grundstück vorgesehene Bedingung oder Befris-
tung (hier die Beschränkung einer ReäItas1 auf die Le-
benszeit des Berechtigten) in das Grundbuch selbsi auf-
zunehmen; in der Eintragungsbewilligung des Grund-
stückseigentümers in der Regel kein Nachweis i.S,d. g 29
Abs. 1 GBO zu sehen, dass es zu einer entsprechenden
Einigung zwischen dem Eigentümer und dem Berechtig-
ten i.S.d. g 873 Abs, l BGB gekommen ist

1,767

7770

1773

Handbuch des Urheberrechts, 3. Aufl. 1776
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clristoph s.!t1e:f1!]ßlberh ritz: Aktueltes zur Zinsschranke: Wie ermittelt man das steuerliche EBITDA?
Die kürzlich veröffentlichte EBITDA-Erm ittlungs-VO präzisiert die Vorgehensweise bei der Ermittl ung des steuerlichen EBITDA fürZwecke der mit dem COVID-19-StMG eingeführten Zinsschranke. Das steuerliche EBITDA bestimmt das Ausmaß eines abzugsfähigenZinsüberhangs eines Wirtsc haftsjahres und ist damit eine zentrale Größe bei der Anwend ung der Zinsschranke. Die EBITDA-Ermittlungs-VO regelt die dabei vorzunehmenden Erhöhungen und Verminderu ngen der maßgeblichen Ausgangsgröße desGesamtbetrages der Einkünfte vor Anwendu ng der Zinsschranke. Auch wenn die rechtlichen Grundlagen sowie die Verwaltu ng dasEBITDA mit,,steuerlichen Werten,, füllen, zeigt sich dennoch eine gewisse Ausstrahlwirkung des betriebswirtschaftlichen EBITDA-Verständnisses. Anlässlich des 30 jährigen Bestehens der RWZ wird damit ein aktuelles Thema a ufgegriffen, das sich aufgrund derinhaltlichen Berühru ngspunkte von Rechnungswesen und Steuerrecht für die Behandlung in der RWZ thematisch bestens eignet undd ie fä ch erü be rgreifen de Ausrichtung der Zeitschrift widerspiegelt.
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Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht, relevant sind bzw gänzlich unmaßgeblich sind.

Aslan Milla/Andrea Sternisko: Klimawandel in der Bila nz

ln der Berichterstattung der Unternehmen werden klimabezogene Risiken bislang weder qualitativ noch quantitativ hinreichendberücksichtigt. Gleichwohl ist für die Entscheidu ngsnützlichkeit dieser lnformationen eine transpa rente Berichterstattu ng notwendigund wird zunehmend von lnvestoren und weiteren Stakeholdern gefordert. Der vorliegende Beitrag erläutert daher die wesentlichenlmplikationen nichtfinanzielter (insb ktimabezogener) lnformationen auf d ie Finanzberichterstattun g.
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Wien (WU) hat sich ein umfassendes Bild von den
a.ls 23.000 Nutzer befragt. ln diesem Beitrag wird
sich interessieren.

lnteressen war bislang wenig bekannt. Ein Forscherteam
Nutzern digitaler Geschäftsberichte gemacht. über meh
analysiert, wer die Nutzer von Geschäftsberichten sind u
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83 USB-Hub mit schaltbaren ports i-tec USB 3.O

83 Lesezelchen-Manager GGather

84 Motorola-Handys Edge20

88 Hörbuch-AppsfürAndroid

92 Online-Marlrplätze

f81 Bücher KI, tegendäre Soundchips

l6 Mini-PGs
für (fast) ieden Zweck

Mini-PCs können klobige Desktop-Rechner oft
ersetzen und lassen sich flexibler aufrüsten als
Notebooks. Mit sparsamer CpU und schneller
SSD erledigen sie Alltagsaufgaben und vieles
mehr flink und leise.
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Wissen
718 Zahlen, Daten, Fakten Klimawandel

120 Sprachassistenz Barrierefreiheit mit Alexa
124 GPT-3: K! generiert Texte und Fakg News
130 Kernfusion Erste Versuchsanlagen in Betrieb
194 Notstrom Wie c't Stromausfälle überbrückt
172 c't-Rätsel lösen und Raspi gewinnen

77 4 Legal-Tech Grenzen der Online_Rechtsdienste

Praxis
138 Android-Apps Updates verhindern
140 Web-Apps per Single-$ign_On schützen
'!rt4 Legoanleitungenselbstgemacht

f46 Schriftarten entwerfen mit Birdfont
tr50 Desinfect vom Raspi booten
154 Browser-Hacks Kurzbefehle und Bookmarklets
158 Linux: Verschlüsselte Daten retten
162 [oRaWAN GpS-Tracker mit Traccar verbinden
168 Passwortmanager Keepass_kompatible für iOS

lmmerin cT
3 Standpunkt privacy: Die falschen Aufreger
8 Leserforum

t3 Schlagseite

54 Vorsicht, Kunde N26 kriminalisiert Kunden
178 Tipps&Tricks

182 Story Vergiss uns nicht, du Streuner!
191 Stellenmarkt

192 lnserentenverzeichnis

193 lmpressum

194 Vorschau22l2D21

E@ ct Hardcore kennzeichnet im Heft besond.ers
ansp r u c hsv olle Ar tike l.

lO6 Privater im Netz
unterwegs

Apple will bald eine kostenpflichtige Technikzum privatsphärenschutz 
einführe-n. Oas aa_-

!]lerstef eicte Konzept zur OttS_Rnonymisie_
rung erscheint ausgeklügelt una usst-siüi-'-jetzt schon nutzen - kostenlos.
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